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i

ERSTE VERÖFFENTLICHUNG 

1. Name und Sitz der Genossenschaft: LANDI Wasseramt, 
Genossenschaft, Subingen

2. Bisheriger Nennwert der aufgehobenen Anteilscheine: 
CHF 200.00

3. Aufhebungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversamm-
lung

4. Datum des Aufhebungsbeschlusses: 27.03.2015

5. Ablauf der Anmeldefrist für Forderungen: 08.06.2015

6. Anmeldestelle für Forderungen: 
Rechtsanwalt Beat Muralt, Dornacherplatz 7, 4500 Solothurn 

7. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter 
Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstel-
lung verlangen.

8. Bemerkungen: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Aufhe-
bung von 1522 Anteilscheinen mit einem Nennwert von je 
CHF 200. Der gesamte Herabsetzungsbetrag beträgt CHF 
304'400. Aus dem Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR 
der Ernst & Young AG, Bern, geht hervor, dass die Forderun-
gen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung 
bzw. vollständiger Aufhebung des Anteilscheinkapitals voll ge-
deckt sind.

Beat Muralt, Rechtsanwalt und Notar
4500 Solothurn
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